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Einkaufserlebnis für die ganze Familie am 27. März

Der Frühlingsmarkt lädt am Sonntag, 
27. März, zum Bummel in die Kreis-
stadt Tauberbischofsheim ein. Geöff-
nete Geschäfte, zahlreiche Verkaufs-
stände, ein Flohmarkt am Wörtplatz 
und viele Aktionen sorgen für erlebnis-
reiche Stunden für die ganze Familie.

Auf dem Marktplatz bieten zahlreiche 
Händler ab 11 Uhr ihre Waren an. Das 
bunte Angebot reicht von Kunsthand-
werk, Oster- und Frühlingsdekoratio-
nen über Holzprodukte, handgefertig-

Die Stadtverwaltung Tauberbischofs-
heim geht ab Montag, 21. März, wieder 
zu den normalen Öffnungszeiten über. 
Alle Angelegenheiten können dann wie-
der persönlich vor Ort erledigt werden. In 
den Räumen der Stadtverwaltung gilt für 
Besucher*innen Maskenpflicht (FFP2-
Maske). Auch auf Hygiene und Abstand 
muss immer noch geachtet werden. Als 
weitere Sicherheitsvorkehrung sind pu-
blikumsintensive Arbeitsplätze mit Plexi-

te Insekten- und Vogelhäuser, Textilien, 
Lederwaren und Schmuck bis hin 
zu Süßigkeiten, Lammfellprodukten, 
Strumpfwarenund Modeaccessoires. 
Für den kleinen Hunger zwischen-
durch gibt es Hausmacher Grill- und 
Wurstspezialitäten und Süßes wie 
Waffeln und Crêpes.

Ab 11 Uhr lohnt ein Besuch des belieb-
ten Flohmarktes auf dem Wörtplatz. 
Hier kann man wunderbar stöbern 
und feilschen. Dort lassen sich Unikate 

und Raritäten finden. Ab 12 Uhr öffnet 
der Fahrradbasar auf dem Parkdeck 
der Sparkasse. Der Förderverein der 
Grundschule am Schloss organisiert 
die An- und Verkaufsbörse zugunsten 
ihrer Schüler*innen. Für Kinder gibt es 
um 14.30 Uhr eine Kinderstadtführung 
mit dem Turmwächter und einer Turm-
besteigung - Treffpunkt ist das Rathaus 
– Anmeldung bei der Tourist-Info.

Die Einzelhändler öffnen ihre Geschäf-
te von 13 bis 18 Uhr und haben extra 
zum Frühlingsmarkt viele Schnäpp-
chen und Aktionen vorbereitet. Die 
Gastronomen begrüßen die Gäste ger-
ne schon zum Mittagstisch. Das viel-
fältige Angebot verführt zum Kaffee-
trinken, Eisessen und Weinschoppen 
und zur Einkehr nach einem tollen Tag 
in der Stadt.

Da Marktplatz und Wörtplatz am ver-
kaufsoffenen Sonntag mit Ständen 
belegt sind, bittet die Stadtverwaltung 
alle PKW-Besitzer, die Parkplätze bis 
spätestens Samstag, 26. März, 18 Uhr, 
freizugeben. Zentrumsnahe, kostenlo-
se Parkplätze gibt es an der Vitryallee 
und Pestalozziallee sowie in Parkgara-
gen Ringstraße und Schlossplatz.

Die Verwaltung ist wieder geöffnet – Terminvereinbarung bietet Vorteile
glasscheiben ausgestattet. 

Terminvereinbarung bietet viele Vor-
teile 
Nur mit Terminvereinbarung können 
Warte-Staus vermieden werden. Zu-
dem beschränkt sich die persönliche 
Wartezeit und man trifft auf gut vor-
bereitete Ansprechpartner*innen. Ter-
mine können einfach online auf der 
städtischen Internetseite www.tauber-

bischofsheim.de (Online Terminverein-
barung) vereinbart werden. Wer seine 
Sachbearbeiter*in nicht kennt, findet auf 
der Homepage entsprechende Infos. Di-
ana Schilling an der Telefonzentrale hilft 
gerne unter Tel. 09341 803 – 0 weiter.

Viele Dienstleistungen sind auch online 
möglich. So kann zum Beispiel eine Mel-
debescheinigung über die Homepage 
beantragt und digital bezahlt werden.
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Vorbereitungen für die Schwimmbadsaison  
sind angelaufen

Standsicherheit von Grabdenkmälern  
wird geprüft

Mini-Rummel auf dem 
Marktplatz 

Putzen, putzen, putzen gehört derzeit 
zum Arbeitsalltag vom Frankenbad-
Team der Stadt Tauberbischofsheim. 
Das Freibad startet mit neuer Leitung 
in die Badesaison 2022. Tyrel Singer 
ist gelernter Meister für Bäderbetriebe 
und hat im März die Betriebsleitung 
im Frankenbad übernommen. Zusam-
men mit Monika Hönninger werden 
nun die Schwimmbecken, die Au-
ßenanlage und der Umkleidebereich Pünktlich zum Frühling kommt auch 

der Mini-Rummel wieder auf den 
Marktplatz! Verbringen Sie vom 16. 
bis 22. März mit Ihren Kindern und 
Enkelkindern eine tolle Zeit in der In-
nenstadt. Kinderherzen werden höher-
schlagen, wenn sie im Karussell ihre 
Runden drehen, beim Angelspiel ihre 
Angelleine nach einem plüschigen 
Gewinn auswerfen und der Duft von 
frisch gebrannten Mandeln und Pop-
corn über den Marktplatz zieht. Ausge-
stattet wird der kleine Jahrmarkt von 
Familie Schmitt, die bereits in dritter 
Generation den Vergnügungspark an 
der Martini-Messe ausrichtet. 

Wir wünschen allen Besuchern ob 
Groß oder Klein, eine schöne Zeit auf 
dem Rummel in Tauberbischofsheim.

Auf den Friedhöfen in Tauberbischofs-
heim und seinen Stadtteilen steht die 
jährliche Prüfung der Grabmale an. 
In der Zeit von Montag, 21. März bis 
Freitag, 25. März beurteilt ein Fachun-
ternehmen ob die Standsicherheit der 
Grabsteine gegeben ist. Der Stadt Tau-
berbischofsheim obliegt die Verkehrs-
sicherungspflicht auf ihren Friedhöfen. 
Sie ist verpflichtet die Standfestigkeit 
der Grabmale mindestens einmal jähr-
lich zu prüfen. Das sorgt für die Sicher-
heit von Friedhofsbesucher*innen und 
Beschäftigten. 

Das beauftragte Fachunternehmen 
prüft mit speziellen Geräten. Dabei 
muss jeder Stein dem ausgeübten 
Druck von 300 Newton standhalten. 
Die Grabmale werden dabei nicht be-
schädigt. Das Messergebnis wird vom 
Prüfgerät dokumentiert, beispielswei-
se durch Ausdruck des Last-Zeit-Dia-
gramms. Wenn ein Grabmal schwankt, 

Stiftungs-/Spendenkonto 
Sparkasse Tauberfranken
IBAN DE50 6735 2565 0002 1300 94
SWIFT-BIC: SOLADES1TBB
Volksbank Main-Tauber eG
IBAN DE 46 6739 0000 0070  
6050 40
SWIFT-BIC: GENODE61WTH
Vielen Dank für Ihre Spende!

Ihre Ansprechpartnerin  
Heike Theiler-Markert  
Geschäftsführerin  
Tel. 09341/803-662

www.buergerstiftung-tbb.de

werden die Nutzungsberechtigten 
schriftlich benachrichtigt. Bei akuter 
Unfallgefahr muss die Grabstelle auf 
Kosten der Grabnutzungsberechtigten 
sofort statisch gesichert werden. Weist 
das Grabmal nur geringe Mängel auf, 
muss innerhalb einer angemessenen 
Frist eine fachgerechte Instandset-
zung erfolgen. Für Schäden an Perso-
nen oder Sachen haften die Nutzungs-
berechtigten der Gräber.

vom Schmutz der Wintermonate be-
freit. Auch die Technik muss aus dem 
Winterschlaf geweckt und in Betrieb 
genommen werden. Tyrel Singer freut 
sich schon jetzt auf den Saisonbeginn.
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Die Stadtverwaltung informiert:
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine

Unzählige Menschen aus der Ukraine, 
insbesondere Frauen, Kinder und Se-
nioren, sind auf der Flucht. Um ihr Le-
ben zu retten, flüchten sie auch nach 
Deutschland. 

Geflüchtete aus der Ukraine werden 
vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge auf die Bundesländer ver-
teilt. In Baden-Württemberg werden sie 
nach den Regelungen des baden-würt-
tembergischen Flüchtlingsaufnahme-
gesetzes (FlüAG) in den Erstaufnahme-
einrichtungen untergebracht. Danach 
werden sie den unteren Aufnahmebe-
hörden bei den Stadt- und Landkreisen 
zugewiesen und dort vorläufig unter-
gebracht. Nach bis zu sechs Monaten 
vorläufiger Unterbringung folgt die 
kommunale Anschlussunterbringung 
bei den kreisangehörigen Gemeinden.

Ukrainegeflüchtete können darüber hi-
naus direkt bei Verwandten und Freun-
den aufgenommen werden. Auch in 
Tauberbischofsheim sind so die ersten 
Menschen untergekommen.

Wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in 
den Main-Tauber-Kreis und nach Tau-
berbischofsheim kommen werden, ist 
noch nicht absehbar. Dennoch möch-
ten wir uns schon jetzt vorbereiten, um 
im Bedarfsfall schnell und unbürokra-
tisch handeln und helfen zu können. 

Möchten Sie Menschen aus der Ukra-
ine bei sich aufnehmen? 

Bereits jetzt haben schon vereinzelt 
private Haushalte ihre Hilfe angeboten 
und der Stadt Tauberbischofsheim ge-

genüber Wohnraum gemeldet. Wenn 
auch Sie Wohnraum zur Verfügung 
stellen möchten oder Fragen hierzu ha-
ben, können Sie sich gerne im Integrati-
onsbüro der Stadt melden. Bitte geben 
Sie dabei auch an, wie viele Räume 
(möbliert oder unmöbliert) und für wie 
viele Menschen Sie unter welcher Ad-
resse Platz haben. Für Ihr Engagement 
bereits jetzt ein herzliches Dankeschön!

Möchten Sie anderweitig helfen, z.B. 
als Dolmetscher oder ehrenamtlicher 
Helfer?

Beherrschen Sie die ukrainische oder 
russische Sprache? Sind Sie bereit, bei 
Bedarf zu dolmetschen oder sonst Hilfe 
zu leisten? Bitte melden Sie sich bei uns 
im Integrationsbüro. Schon jetzt herzli-
chen Dank!

Bei Fragen hilft gerne weiter:  
Integrationsbüro, Hauptstraße 67,  
Andreas Salm und Herbert Sack
andreas.salm@tauberbischofsheim.
de, Telefon: 09341 897 9563
herbert.sack@tauberbischofsheim.de, 
Telefon: 09341 897 9562

Sie haben Verwandte oder Freunde, 
die aus der Ukraine geflüchtet sind, 
bei sich aufgenommen? 

Bitte lassen Sie die geflüchteten Perso-
nen das vom Landratsamt Main-Tau-
ber-Kreis vorbereitete Formular zur Prü-
fung des ausländerrechtlichen Status 
ausfüllen und dem Landratsamt unter 
den auf dem Formular angegebenen 
Kontaktdaten zukommen. Das Formu-
lar finden Sie im Internet z.B. unter der 
Adresse www.main-tauber-kreis.de/
Landratsamt/Themen-und-Projekte/
Ukraine/. Dort sind auch die Informati-
onen und Antragsunterlagen für Sozial-
leistungen einschl. medizinischer Ver-
sorgung eingestellt.

Eine melderechtliche Anmeldung der 
geflüchteten Personen beim Bürgerbü-
ro (Terminvereinbarung z.B. unter Tel: 
09341 803-11) ist unter Umständen er-
forderlich bzw. wird dringend empfoh-
len.

Auf unserer Homepage finden Sie wei-
tere Adressen öffentlicher Stellen, die 
Kataloge mit Fragen und Antworten 
(FAQ) zu diesen Themen eingerichtet 
haben: 
https://www.tauberbischofsheim.de/
start/buergerservice+_+wohnen/integ-
ration.html.

Am Aschermittwoch setzten die „Bischemer Kröten“ ein Zeichen für Frieden und Freiheit 
in der Welt. Statt traditionell Geldbeutel zu waschen, trugen die „Kröten“ Friedenstauben 
aus Solidarität zu den Menschen, die aktuell vom Krieg betroffen sind.

Bild: pixabay
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Auf der Seite Gemeinderat/Ortschaftsrat 
AKTUELL finden Sie zukünftig aktuelle In-
formationen rund um den Gemeinderat und 
die Ortschaftsräte der Stadtteile. 

Neben den aktuellen Sitzungsterminen 
erhalten die Fraktionen einmal im Quartal 
die Möglichkeit, hier ihre Auffassungen zu 
veröffentlichen, die kommunale Angelegen-
heiten von Tauberbischofsheim betreffen. 

Die Stadt arbeitet seit 2016 mit einem 
digitalen Sitzungsmanagement zur 
Vor- und Nachbereitung der kommuna-
len Gremiensitzungen.

In unserem Ratsinformationssystem 
auf der städtischen Homepage stehen 
unter www.tauberbischofsheim.de/ 
ratsinfosystem alle relevanten Unterla-
gen zur Einsicht bereit. 

Bürger*innen und sonstige Interessierte 
finden hier alle relevanten, öffentlichen 
Sitzungsunterlagen rund um die Tauber-
bischofsheimer Gremien.

Hier erfolgt auch die sogenannte orts-
übliche Bekanntgabe der Sitzungen. 
Einladungen und Sitzungsvorlagen wer-
den in der Regel am Freitag vor der Sit-
zung veröffentlicht und Beschlüsse spä-
testens sieben Tage nach der Sitzung.

Die Ortschaftsräte planen ihre Sitzungen regelmäßig einmal im Monat. Nachdem es in den Ortschaften nicht immer  
Themen gibt, entscheidet der Ortsvorsteher jeweils, ob die angesetzte Sitzung stattfindet.

Die öffentlichen Einladungen und Beschlüsse werden rechtzeitig vor bzw. nach der Sitzung auch hier veröffentlicht.

Aktuelles aus dem Gemeinderat

Aktuelles aus den Ortschaften

AKTUELLE SITZUNGSTERMINE

GEPLANTE SITZUNGEN DER ORTSCHAFTSRÄTE

06.04.2022 Technischer  
Ausschuss 
16:30 Uhr | Stadthalle, Vitryallee

22.03.2022 Gemeinderat 
16:30 Uhr | Pavillon des  
Technologie- und Gründer-
zentrums, Am Wört 1

17.05.2022 Technischer  
Ausschuss 
16:30 Uhr | Stadthalle, Vitryallee

27.04.2022 Gemeinderat 
16:30 Uhr | Pavillon des  
Technologie- und Gründer-
zentrums, Am Wört 1

MI

DI

DI

MI

Sitzungs- 
vorlagen

Beschlüsse

Nieder- 
schriften

Ein- 
ladungen Ratsinfo

Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Dez.

Dienstadt 03.03. 14.04. 12.05. 09.06. 08.07. 11.08. 08.09. 13.10. 10.11. 08.12.

Dittigheim 02.03. 06.04. 04.05. 01.06. 06.07. 07.09. 05.10. 10.11. 07.12.

Dittwar 17.01. 07.02. 07.03. 04.04. 16.05. 11.07. 12.09. 03.10. 07.11. 05.12.

Distelhausen 07.03. 04.04. 16.05.
30.05.

11.07. 12.09. 03.10. 07.11. 05.12.

Hochhausen 09.03. 06.04. 04.05. 01.06. 06.07. 03.08. 07.09. 12.10. 23.11.

Impfingen 07.03. 04.04. 02.05. 13.06. 04.07. 01.08. 05.09. 10.10. 07.11. 05.12.

Diese Inhalte finden Sie im  
Ratsinformationssystem.
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Sammlung in Tauberbischofsheim  
zugunsten der Kriegsgräberfürsorge  

brachten insgesamt 853,99 Euro

Die Stadt Tauberbischofsheim und der 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. danken ganz herzlich allen 
Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihren 
Spenden einen Beitrag zur Erfüllung 
der Aufgaben des Volksbundes geleis-
tet haben.

Durch die Sammlung der Reservisten-
kameradschaft Lauda und der Unter-
offiziersvereinigung Tauberbischofs-
heim konnte insgesamt ein stattlicher 
Betrag in Höhe von 853,99 Euro zu 
Gunsten des Volksbundes gesammelt 
werden.

Der Volksbund und die Stadt Tauber-
bischofsheim danken ganz besonders 
den Kameraden der RK Lauda und 
der Unteroffiziersvereinigung Tauber-
bischofsheim für dieses erfolgreiche, 
ehrenamtliche Engagement.

Der Volksbund hat auch im zweiten 
Corona-Jahr unter schwierigsten Be-
dingungen seinen von der Bundesre-
gierung übertragenen Auftrag erfüllt: 
die Pflege und Instandhaltung der be-
stehenden Kriegsgräberstätten in 46 
Ländern.
Mit Ihrer Spende können wir beispiels-
weise Jugendlichen in internationalen 
Workcamps aufzeigen, welche Schre-
cken die Weltkriege und der Holocaust 

über Europa gebracht haben. Zudem 
können diese Begegnungen helfen, 
Vorurteile abzubauen, Verständnis für-
einander zu entwickeln und Freund-
schaften zu schließen – das ist ebenso 
ein wichtiger Beitrag zur Verständi-
gung. Junge Menschen sehen, welch 
großes Gut der Friede ist. Die Katast-
rophe des 20. Jahrhunderts darf sich 
nicht wiederholen!

Gemeinsam für den Frieden – Herzli-
chen Dank für Ihre Spende und blei-
ben Sie gesund!

Information: Der Volksbund finan-
ziert seine Arbeit zu zwei Drittel 
aus Mitgliedsbeiträgen und Spen-
den, den Rest decken öffentliche 
Mittel des Bundes und der Län-
der. Wenn auch Sie die Arbeit des 
Volksbundes unterstützen wollen, 
weitere Spenden sind jederzeit 
auf das Spendenkonto des Be-
zirksverbandes Nordwürttemberg 
des Volksbundes möglich:
BW Bank, IBAN: DE 30 6005 0101 
0002 6266 64, BIC: SOLADEST600 
Verwendungszweck: HuS Tauber-
bischofsheim

STEVE CAVANAGH 
–THIRTEEN

Es ist Amerikas spek-
takulärster Mordfall. Doch der Kil-
ler steht nicht vor Gericht. Er sitzt in 
der Jury.

Der New Yorker Strafverteidiger 
Eddie Flynn soll Amerikas promi-
nentesten Mordverdächtigen vor 
Gericht vertreten: Robert »Bob-
by« Solomon – jung, attraktiv und 
der Liebling von ganz Hollywood. 
Eddies Klienten zählen normaler-
weise nicht zu den Reichen und 
Schönen. Aber wenn er von der 
Unschuld eines Angeklagten über-
zeugt ist, tut Eddie alles, um ihn 
freizubekommen. Und er glaubt 
Bobby, dass dieser nichts mit dem 
Mord an seiner Frau und deren 
Liebhaber zu tun zu hat, obwohl 
alle Beweise gegen ihn sprechen. 
Der Fall scheint aussichtslos, bis 
Eddie erkennt: Der wahre Killer 
sitzt in der Jury ...

NELE NEUHAUS – IN EWIGER 
FREUNDSCHAFT

Eine Frau wird vermisst. Im Ober-
geschoss ihres Hauses in Bad So-
den findet die Polizei den dementen 
Vater, verwirrt und dehydriert. Und 
in der Küche Spuren eines Blut-
bads. Die Ermittlungen führen Pia 
Sander und Oliver von Bodenstein 
zum renommierten Frankfurter Li-
teraturverlag Winterscheid, wo die 
Vermisste Programmleiterin war. 
Ihr wurde nach über dreißig Jah-
ren gekündigt, woraufhin sie ei-
nen ihrer Autoren wegen Plagiats 
ans Messer lieferte – ein Skandal 
und vielleicht ein Mordmotiv? Als 
die Leiche der Frau gefunden wird 
und ein weiterer Mord geschieht, 
stoßen Pia und Bodenstein auf ein 
gut gehütetes Geheimnis. Beide 
Opfer kannten es. Pia und Boden-
stein jagen einen Täter, der ihnen 

immer einen 
Schritt vor-
aus zu sein 
scheint ...

Mediothek 
Buchtipps
von Alexander Martin

AdobeStock/OneLineStock.com 

Tauschbörse: Frühlingsdeko

Auweia, immer dieselben Eier?! Muss 
nicht sein: Bis 16. April können Eier, 
Hasen, Küken und andere Frühlings-
dekorationen in der Mediothek ge-
tauscht werden. Also: beim Frühjahrs-
putz gleich mal darauf achten, was 
vielleicht gebracht werden kann. Und 
dann überraschen lassen, was Neues 
zuhause einzieht.

Öffnungszeiten Mediothek:
Mo | Mi | Fr: 13 bis 18 Uhr
Sa: 10.30 bis 12.30 Uhr

Bild: pixabay
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Eine zentrale Serie 
hieß „Schattenkinder 
ins Licht“. Wir hatten 
einen klaren Ansatz: 
Über welche sportli-

chen Jugend-
lichen wird 
in der Presse 
geschrieben? 

Über die Sieger, erster 
Platz, vielleicht noch 
zweiter und dritter, 
dann ist aber Schluss. 

Wir von der „FT-
Abi -Plat t form“ 
haben uns über-
legt, dies zu  
ändern. Wir wol-
len unsere FT-
Seite im Mittei-
lungsblatt immer 

200. FT-Artikel: Foto-Rückblick der „Schattenkinder“

Seit 2013 liefern wir zunächst als Schü-
lerzeitung, jetzt als „FT-Abi-Plattform“ 
zweimal im Monat Artikel für junge 
Leute und jung Gebliebene. Dies ist 
nun der 200. Artikel. 
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wieder zu einem Ort der Ermutigung, 
der Würdigung der jungen Menschen 
machen, die sich in den verschiedenen 

Vereinen unge-
mein engagieren, 
aber im Schatten 
der Sieger stehen, 
wir wollen diesen 
„ S c h a t t e n k i n -
dern“ eine Büh-
ne geben. Diese 
„Schattenkinder“ 

200. FT-Abi-Plattform

200 Artikel mit Herz und Verstand –  
Herzlichen Dank, Klaus Schenck

Seit 2013 liefert Klaus Schenck konti-
nuierlich und überpünktlich die Beiträ-

ge für die Seite „FT-Abi-Plattform“ des 
städtischen Mitteilungsblattes. Was er 
mit seinen Schüler*innen als „Jugend-
seite“ begonnen hat, das führt er auch 
im Ruhestand unter dem Titel „FT-Abi-
Plattform“ fort. Klaus Schenck und sei-
ne jungen Autor*innen berichten aus 
ihrer Perspektive über Themen, die sie 
bewegen: Roboter-Projekte, Jugendar-
beit der Vereine oder auch das „Lob-
lied auf das Landleben“. Die Beiträge 
sind so vielfältig wie das Leben selbst.

Dass der 200. Artikel den „Schattenkin-
dern“ gewidmet ist, spricht für sich. Die 
Ideen gehen ihm nicht aus. Und alle 
Beiträge tragen das Prädikat: Mit Herz 
und Verstand! 

Pünktlich zum Redaktionsschluss 
bedankt sich Bürgermeisterin Anet-
te Schmidt für sein herausragendes, 
ehrenamtliches Engagement. „Ich bin 
froh, dass wir durch Ihre wertvolle Ar-
beit in unserem Amtsblatt auch jungen 
und jung gebliebenen Bürger*innen in-
teressante Themen anbieten können.“

Klaus Schenck
Ich bin Klaus 
Schenck, seit 
2018 pensionier-
ter Lehrer und Anhänger der mo-
tivierenden Leistungsschule. Ich 
finde Leistung toll, Leistung an 
sich! Letztendlich liebte ich mei-
nen Lehr-Beruf, hatte ständig 
neue Ideen, die ich konsequent 
durchzog. Ich habe nicht das 
„Ja“ der Schüler gesucht, son-
dern meine Verantwortung für 
junge Menschen wahrgenom-
men – mit oder ohne „Ja“.

Klaus Schenck (Oberstudien-
rat a.D.) lehrte Deutsch, Re-
ligion und Psychologie am 
Wirtschaftsgymnasium Tauber-
bischofsheim. 

Quelle Schencks Buch: Vom Engage-
ment-Lehrer zum Lehrer-Zombie

sind die Basis, aus der sich 
dann die Sieger nach vor-
ne kämpfen und öffentlich 
wahrgenommen werden. 
 
Wir wiederholen unser An-
gebot: Welche Kinder- und 
Jugendabteilung Interesse 
daran hat, mit Fotos präsen-
tiert zu werden, wende sich 
an Klaus Schenck:
Klaus.Schenck@t-online.de
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Satzung über die 5. Änderung des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes „Untere Altstadt II“ 

der Stadt Tauberbischofsheim
Aufgrund von § 142 des Baugesetzbuches (BauGB), neuge-
fasst durch Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 
(BGBl., S. 1728) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. S. 582. ber. S. 698), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat 
der Stadt Tauberbischofsheim in seiner Sitzung am 23.02.2022 
folgende Satzung beschlossen:

§1
Fünfte Änderung des förmlich festgelegten Sanierungs- 

gebietes „Untere Altstadt II“ 

Der Geltungsbereich des mit Satzungsbeschluss vom 
28.10.2009 förmlich festgelegten Sanierungsgebietes, be-
kannt gemacht und in Kraft getreten am 07.11.2009, geändert 
durch die erste Satzungserweiterung vom 30.09.2015, bekannt 
gemacht und in Kraft getreten am 15.10.2015, die zweite Sat-
zungserweiterung vom 27.07.2017, bekannt gemacht und in 
Kraft getreten am 16.08.2017, der dritten Satzungserweite-
rung vom 30.01.2020, bekannt gemacht und in Kraft getre-
ten am 05.02.2020 sowie der vierten Satzungserweiterung 
vom 22.10.2020, bekannt gemacht und in Kraft getreten am 
04.11.2020, wird wie folgt geändert:

Die Grundstücke der Gemarkung Tauberbischofsheim,

Flurstück Nr. 1043/1
Flurstück Nr. 1045 Teil (Grabenweg)
Flurstück Nr. 1086/1 Teil (Taubenhausweg)
Flurstück Nr. 1152 Teil
Flurstück Nr. 1153/1 Teil
Flurstück Nr. 1241
Flurstück Nr. 1241/1 Teil
Flurstück Nr. 1241/2
Flurstück Nr. 1241/3
Flurstück Nr. 1241/4
Flurstück Nr. 1241/5 (Vitryallee)
Flurstück Nr. 1241/6

werden aus dem Sanierungsgebiet entlassen.

Der räumliche Geltungsbereich des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes ergibt sich aus dem Lageplan vom 
28.01.2022. Die Umfangsgrenze der entlassenen Grundstücke 
ist durch eine gestrichelte rote Linie dargestellt. Der Lageplan 

ist Bestandteil der Satzung.

§ 2
Verfahren und Dauer

1.  Die Anwendung der §§ 144, 152 bis 156a BauGB wird nicht 
ausgeschlossen.

2.  Die Frist, innerhalb der die Sanierungsmaßnahme „Untere 
Altstadt II“ durchgeführt werden soll, endet am 30.04.2023.

§ 3
Inkrafttreten

Die Satzungsänderung über die fünfte Änderung des förm-
lich festgelegten Sanierungsgebietes „Untere Altstadt II“ tritt 
mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Tauberbischofsheim, 25.02.2022

Anette Schmidt
Bürgermeisterin

Hinweise: (bei der Veröffentlichung der vom Gemeinderat be-
schlossenen Satzung)

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden:

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 der Gemeindeordnung:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. 

Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB wird beson-
ders hingewiesen.

Diese können – neben anderen einschlägigen Vorschriften 
und der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes – während der üblichen Dienststunden von je-
dermann im Rathaus der Stadt Tauberbischofsheim, Bauamt, 
eingesehen werden. 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

.

.
.

.

.

.

.

.
.

. .

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

Whs

W
hs

WGhs

Gar

Gar

Vwg

Ghs
Tgar

Gar

Whs

Gar

Whs

Whs Wkst

Schu

Gar

WGhs

Schu

Wkst

Lagg

Whs
Whs

Gdehs

WGhs

Whs

Lagg

Btrg

WGhs

WGhs

Gar

Gar

Whs

Gar

Schu

Gar

Gar

Schu

Gths

Gths

Gar

Gths

Whs

Whs

Gar

Whs

Scheu-St

Gths

Whs

Schu

Whs

Tgar

Stall

Whs

Büro

Gar

Whs
Gar

Whs

Whs
Gar

Gar

Whs

Gar

Gar

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Gar

Gar

Lagg

Whs

Tg
ar

Whs

La
gg

Gar

WGhs

Whs

WGhs

Gar

Whs

Gar

Whs
Schu

Whs

GthsGar

Gar

Kapelle

Whs

WGhsGhs

WGhs

Whs Schu

WGhs

Whs

Schu

Whs

Whs

Whs

Whs

Ust

Wirtg

Whs

Whs

Schu

Whs

Whs

Gar

WGhs

Whs Whs

Scheu

Gar
Whs

Gar

Lagg

WGhs

Schu
W

hs

Gar

Whs

Scheu

Stall

Stall

W
C

Btrg
WGhs

Whs

Schu

Schu

Sch
u

WhsWGhs

Lagg

Scheu

Whs

Whs

Whs

Schu

Schu

WGhs

Whs

Gar

Whs

Whs

Sch
u

Whs

Lagg

Whs

Whs
Whs

Schu

WGhs
Whs

WGhs

Schu
Whs

W
kst

Gar

WGhs

Gast

WVwg

Kapelle

Vwg

Ghs

Whs

Whs

Whs

Whs

Whs

WGhs

Whs

Ust

Gar

W
hs

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

WGhs

Whs

Ghs

Ust

WGhs

U
st

Whs

Kiosk

Schu

Whs

Whs

Whs

Gar

Scheu

Whs

Gast

WGhs

Gar

Gar

Gast

Ghs

Lagg

Whs

W
G

hs

Whs

Whs

Gar

Schu

Stall

Ghs Whs

Schu

Btrg

Gar

Whs

Btrg

Gar

Whs

Whs

Schu

Whs

Whs

WGhs

WGhs

Gar

Schu

WGhs

Schule

Schu

Whs

WGhs

Schu

Ghs

WGhs

Whs

Gar Whs

Whs WGhs

Whs
Whs

Ghs

WGhs

WGhs

Ghs

Gar

Gar

Schu

Stall

Whs

Whs

WGhs

Whs

WGhs
WGhs

Gar

Whs

Whs

Whs

Scheu

Gar

Lagg

Whs

Gar

W
hs

Polizei

Polizei

Gar

Whs

Whs

Gths

Gar

Lagg

Schu

Stall

Stall

Spo
rtg

Whs

Whs

Ust

Whs

Whs

Tgar

Whs

Gar

Schu

Gar

Gar

Stall

Whs

Lagg

Gar

Stall

Gar

Whs

W
hs

Gar

Gar

Whs

Sch
ule

Whs

W
hs

WC

Kapelle

Whs

Gar

WGhsWGhs

W
hs

Gar

Gar

W
hs

Whs

WGhs

Whs
Whs

Gar

Gast

WGhs

Scheu

WGhs

Whs

Whs

Whs

Wkst

Scheu-St

Scheu

Whs

Scheu

Whs

Tgar

Whs

Kirche

Vwg Schu

Whs

Whs

Schu

WGhs

Gar

WGhs

WGhs

Schu

Gar

Gar

Whs

Btrg

Scheu

Btrg

Gar

Whs

WGhs

WGhs

WGhs
Gar

Whs

Gar

Whs

WGhs

WGhs

Schu

Schu

Whs

Schu

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

Schu

Gar

Whs

WBürog

WGhs

Whs

WGhs

Whs

WGhs

Lagg

Whs

Polizei

Whs

WGhs

Btrg

Schu

W
G

hs

Kiga

Schu

Whs

Gar

Gar

Whs

W
C

Schule

Whs

Schu

Whs

Whs

WhsWhs

Whs

Wkst

Whs

Ghs

Whs

Tkst

WGhs

WGhs

Whs

WGhs

Schu

Whs

Btrg

Whs

Sc
he

u

Schu

Gar

Schu

U
st

Schu

Whs

WGhs

Whs

Gar

Btrg

Kiosk

Whs

Btrg

Whs

Gar

Bt
rg

WGhs

Hotel

Gar

Schu

Vwg

Whs

W
hs

W
hs

Whs

Schu

Ghs

Whs

Vwg

Ghs

WGhs

Whs

Schu

Whs

WGhs

Whs

Schu

Wirtg

Whs

WGhs

Schu

Scheu
Scheu

Btrg

WGhs

Gar

WGhs

WGhs

WGhs

WGhsWGhs

Gar

Whs

Schu

Scheu

Schu

La
gg

Whs
Schu

Schu

WGhs

Whs

WGhs

Lagg

Whs

Whs

Gar

Whs

G
ths

WhsWhs

Whs

Gar

Gar

Whs

Schu

Gar

Whs

Schu

Whs

Gar

Gar

Veranst

Whs

Gar

Gar

Whs

Gar

La
gg

Verg
ns

t

Whs

W
hs

Lagg

Whs

Whs

G
ar

Whs

Whs
Gar

Whs

Gar

Gar

Schloss

Gar

Vwg

WGhs

Whs

WGhs

Whs

Gar

Kirche

Whs

Hotel

WGhs

Whs

Whs
Tgar

Phs

Gar

WGhs

Whs

Scheu

Schu

Whs

Whs Wirtg

Whs

Whs

Whs

Whs

WGhs

WGhs

GarLagg

Schu

Gast

Gast

WGhs

WGhs

WGhs

Lagg

Whs

Schu

Schu

Whs

Schu

Gths

Whs

Lagg

Whs

Whs

Schu

Hotel

Lagg

WGhs

Gar

Gar

Gar
Schu

Gar

WhsSc
hu

Schu
Schu

Whs

Hotel

Whs

Whs

Schu

Gar

Gar

Gar

WGhs

Whs

Whs

Gar

Schu

Schu
Whs

WGhs

Btrg

LaggUst

WGhs

WGhs

Schu

WGhs

WGhs

WGhsW
Ghs

WGhs

Whs

Whs

Ghs

Vwg

WGhs

Schu

Sch
u

Vwg

WGhs

Ghs

WGhs

Btrg

Whs

Whs

Whs

Whs

Tgar

Whs

Schu

WGhs

W
Ghs

Whs

Ghs

Gar

Whs

Whs

Gar

Veranst

Schu
Gar

Gar

Whs

Gar

Ust

Sc
hu

W
hs

Whs

Sportg

Whs

Whs

WhsGar

Whs

WGhs

Btrg

Schu

WGhs

Whs

U
st

Btrg

Schu

Whs

Schu

Whs

Gar

Gdehs

Whs

Whs

Whs

Whs

Gar

Wirtg

Wirtg

WGhs
WGhs

Whs
Gar

Schu

Gar

Gar

Vwg

Lagg

WGhs

Schu

Whs

Whs

Gar

Gar

WhsWhs

Whs

Whs

Whs

Whs

Schu

Wkst

Whs

Whs

Schu

Whs Whs

Whs

Whs

Gar

Gar

Tgar

Whs

Whs
Schu

Gar

Whs

Stall

Schu

Whs

Whs

Gar

Gar

Gar

Whs

Gar

Whs

Schu

Gar

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

Gar

Whs

Whs

Whs

W
hs

Gar

Whs

Gar

G
ar

Gar
W

hs

Whs

Gar
Whs

Gar

Whs

Gar

Gas
t

Whs

Whs

Gar

Gar

Schu

Gar

WGhs

Hotel
WGhs

WGhs

Whs

Whs

Schu

Gar

Scheu

Whs

Whs

Gar

Whs

Gast

Gar

Whs

Wkst

WGhs

Whs

Whs

Whs

Gar

Whs

Btrg

Scheu

Gast

Whs

WGhs

Whs

Büro

WGhs

Whs

WGhs

Whs

Whs

Schu

Ust

Whs

La
gg

WGhs

Whs

WGhs

Gar

Whs

Gar

Gar
Gar

Scheu

Schu

Whs

Gar

Whs

Sc
hu

Whs

Whs

Lagg

WGhs

WGhs

Whs

WGhs

Schu

WGhs

Senhm

Gar

Veranst

Büro

Büro

Whs

Whs

Whs

WGhs

Gar

Gar

Whs

Whs

Whs

Whs

Büro

Whs

Wkst

Whs

Btrg

Whs

Gar

Vwg

Scheu-St

Sportg

Badeg

Badeg

WBtrg

Schu

Whs

Whs

W
hs

W
hs W
hs

Whs

Gar

Sporth

Whs

Whs

Whs

Whs

Schu

Btrg

Scheu

Gths

Gar

W
ar

te
h

Whs
Gast

Gar

Whs

4

3

1 a

2

3

5 1

6

10

18

11

5

21

15

3

5

29

1

4

10

40

42

11

20

12

1

13

12

7

14

23

20

35

29

39 a

8

13

12 a

15

17

15

11

6

7

21

8

69 a

71

1 a

2

8

63

2

75

1

1

3

69

60

48

16

14

14

7
11

13

27

25

17

17

43

2 b

3

1

2

53

7

13

7

8

5

4

4

80

72

18

16

8

15

6 a

6 a

16

24

12

5

3

24

22

14

1

20

4

7

22

9
11

7
5

1

18

17

3

15

4

12

8

11

9 a

2

17

9
7

15 a

7

7

6

6

16

4

5

2

15

13

25

3

1

17

3

9

2

6

9

2

18

3

2 a
2

2

5 a

2 a

1

2

2 a

24

11

2

37

5

17

1

34

11

9

16 17

33

4

29

11

11

13

43

3
5

25

21

3

37

39

41

20

91

1

17

13

22

4

3

1

8

1 b

9 a

8 a

8

11 a

4

8

10

7

2

4

16

26

56

52

25

37

6

14

14

16

41

16

2

3

55

5
6

7

88

70

45

95

2 a

5

2

21

83

89

3

77

15

10

21

28

7

4

24 22

14

10

6

15

19

3

4

8

2

14

1

6 a

6

10
11

9

19

1

9

17
14

9

1

6

4

5

22

3

3

9

4

1

8

11

1

5

21

2

2

2 35

4

3
2

2

6

31

27

24

46

32

36

13

44

19

15 a

6

3

26

28

10

27

5

18

1

12

27

14

12

5

33

6

10

2

4

9

57

4

5 a

10

65

3

7

2

5

9

67

66

68

62

3

12

5

12

27

5

3

6

10

139

1

4

4

93

5

51

49

5

78
76

10

74

85

19

7

12

14

81

79

25

6

14

16

23

30 28

26

20

12

12

28

16

5

2

1

7

20 a

6

13

10

16

14

10

12

8

1

4

8

3

1

5

6

7

3

5 a

1 a

3

1

9

12

193

38

36

29

1

23
26

8

2

2

12

9

35

5

2

17
15

9 8

3

8

6

9

7

6

1

12

6

16

14

27 a

1

19

13

5

19

73

1

5

59

61

6

5

1 1

3

1

4

6

58
54

50

64

19

10

8

4
13

33

4

9

35

31

21

23

22

43 a

2

18

3

15

9
11

8

86

8

47

6

4

4

3

23

87

15

9

6

18

2

1

19
26

18

18

25

23

1

29

22

15

7

5

17

13
20

12

20

8
10 a

8 a
13

15

18

5

6

20

7

10

1

11

3

7

5
7

9

7

30

10

Herrenmühle

Rollenmühle

Landratsamt

St.-Lioba-Kirche

Winfriedheim

Adam-Rauscher-Haus

Gymnasium

Peterskapelle

Amtsgericht

Stadthalle

Matthias-Grünewald-

Grundschule am Schloß

St.-Martin-Kirche

Ve
rd

ol
t

Ve
rd

ol
t

Ve
rd

ol
t

Ve
rd

ol
t

Ve
rd

olt

Verdolt

Verdolt

Verdolt

Verdolt

Verdolt

Verdolt

Verdolt

Verdolt

Ve
rd

ol
t

692

701

692/
1

182

703

693

184

177
178/1

670

700

181

694

185

695

708

180

691/1

180/1

715

716

723

724

186

696

709

186/1

696/1

187

697

188

698
699

190/1

726/1
731

752

753

727

728730
741

760

748

761

762

750763 751

733

756 744

757 745758

759 747

734735
736

776

777

777/
1

778

594

602

769

770

785

774

786

594/1

603

155/5

595

611

598

611/1

599

600

613

591

591/1

604

604
/1

596

606

596/1

596/2

597

592

593

634

641

629

642

643

631

644
645

633

61
9

635

636

621

637

622/1

638

623

639

624

640

646

615

615/1

159
/2

669/1

663

665

669/2

15
9/
5

15
9/
6

669/3

159
/7

616

668

659

156

660660/1

157

669

661661/3

588

667/1

647649

650

651

808

852/
1

292/1

30
5

853

842

854

295

652
671

804/1 805

806

80
7

855

844

306

85
6

297

834

835

872

837

838

884

873

885/
1

312

307

857

301

846

308
302

846/1

859

309

860

861

304

310

874

886

10
04

/1

1047

10
35

1036

1049

10
37

10
38
/1

1050

1040

1005

1042

1032

1043/1

10
45

1033

1046

1034

1041

1051/1

1052

1094/1

1072
1099

107
5

1101

1075/1

1041/1

10
29
/2

1030/1

1051

1030
1058/1

1094

1102

1103

1057

1126/1

1127

10
86

108
6/1

1053

1054

1056

1129

1130/1

888

314

889

32
1

878

890

315

891

880

89
2

316

89
2/
1

1131/1

1131/21122

887

313

876

317

882

319

883

323/13

909

910

911

912
913914

902
320

863

864

868

869

311/1

870311/2

906

323/12

908

903904

923

933

925

934

925/1

937

91
7

905

91
8

896
897

922/1

931

932

938

926

939

94
2/
2

960

963

966

967

939/1

940

929

919
920

921

968
969

942

942
/1

97
7/
1

991

978

991
/1

979

992

954

970

971

957

972

958

959

974

980

993
994

999

989
990

1001

975

977

98
4

996

985

986

987

98
8

1006

1020

10
24

/2

101310151016

1021
1008

1022

1009

1024

1024/1

1012

10
17

1018

1028

780

802

781

782

804

765
766

767
768

1019

1002

10
03

779

801

821

809

814

291/1

815

828

816
817

818

819

810

823

824

812

825

29
1

826

291/5

832

820

580

589

584

590

584/1

578

18

53

54/1

57/27

62

58/1

55/1

56

57/14

1131/3

1132/2

1124

11331134

1152

465/4

1153/1

1135/7

1135/8

11
53
/2

1153/3

1154/7

1169

1155

1170

115
6

1171

1135

1135/1

1135/4

1154/6

1168/1

1158

486/1

1163

487

1164

1164/1 1159

116
0

1161

1162

1154/3

504

1183

1189/3

491

505

1196

492506

1184/2

1197

507

1184/3

1211

487/7

500

1179

501 1180

118
9

488/2

502

1189/1

489

503

1182

1189/2

494

50
8

1241

49
5

50
9

1177/3

487/5

1177/4

1178

519

1241/6

1262/2

520

521/1

1263

523

1186

1241/1

51
0

118
6/1

497

1241/2

511 511/1

1188

1177/1

487/4

1264/1

524

1246

530

1273

1241/3

512

1241/4

12
41

/5

534

547

547/1

1247/2

1247/4

527

529

1247/5

528

1262

518/1

547/2
548

549

533 571

562

572

572/1

563

573

565

551

552

542

555

543

556

530/1

1274

531

1275

1276

573/1

567

585

581

585/2

585/3

582

586

583

568

569

575

576

570

577

557

559

560

5068

5064

5065

5058

5066

5059

5060

5061

5062 5063

8771

8987

1152/1

1157

486

57/3

57/1
5

1123

1125

465/10

1154

488

1181

490

1184

493

1184/4

496

498

1177/2

513/1

10007

562/1

566

574

569/1

558

585/1

587

1262/3

1269

1270

1272

1262/1

535
536

539

532

561

10012

10013

10015

10016

10005

10006

10018

10009

10010

10020

10029

10041

10030

10042

10031

10032

1001
8/1 10018/2

10018/3

10019

10049

10033

10021

10034

10035

10023

10036

10024

10037

10026

10038

10027

10039

10
02

8

10043/1

10044

10048/1

10054

995

997

998

1007

1011

813

827

829

831

588/1

579

1004

799

803

/1

822

811

49/355

10008

10011

10014

10017

10045

10022

10025

10040

10043

997
/1

915

1000

830

487/6

544

710

755

871

1074

191

702

754

743

746

749

783/1

772

155/3

704

707

709/1

190

691

72
2

717

719

720

72
1

732

627

630

632

614

668/1

159

666

166

155/6

612

591/2

617

620

304/1

843

845

858

303

861/1

836

885

103
1

1048

1049/1

1070 1093

1055

1126/2

1128

916

896/1

927

928

922

961

953

875

877

879
881

893

311

323/1

899

901

956

973

5057/
1

5067

487/1
487/3

783
784

907

982

983

608

15
9/
4

604/2

607

791

787

740

737

680

681

717/
3

682

260/1

852

693/1

725

764
839 840

841

159/3

1027

1027/1 1029

102
9/1

1025

1263/1

59/1

57/
7

57/28

Dittigheim
er W

eg

Schloßweg

Marktplatz

M
anggasse

M
artins-G

asse

Zehntgasse

St.-Lioba-Platz
Hauptstraße

B
ahnhofstraße

B
achgasse

Dittigheimer Straße

Franken-Passage

Frauenstraße

Fischgäßchen

V
it

ry
al

le
e

B
ad

ga
ss

e

K
irchgäßchen

Rollenm
ühle

R
osengasse

Ringstraße

M
anggasse

Museumstraße

(Mühlgäßlein)

Struwepfad

Zw
inger

G
erbergasse

Ortsetter

St.-Lioba-Straße

U
ntere G

asse

Schm
iederstraße

O
bere G

asse

Herrenmühle

K
lostergasseSchloßplatz

M
ühlgasse

Spitalweg

Taubenhausweg

Sonnenplatz

G
artenstraße

Eichstraße

Eichstraße

B
lum

enstraße

D
ittigheim

er W
eg

B
lum

enstraße

Hauptstraße

Gr
ab

en
w

eg

M
ittlere G

asse

Würzburger Straße

V
itryallee

Taubenhausweg

Unteres Taubenhaus

D
ittigheim

er W
eg

Dittigheimer Straße

Gymnasiumstraße

K
lostergasse

Sc
ha

fw
eg

M
an

gg
as

se

Schmiederstraße

R
ic

ha
rd

-T
ru

nk
-S

tr
aß

e

Richard-Trunk-Straße

1086/
1

Rathaus

Tauber

Tauberbischofsheim, den 28.01.2022

Hochbau- und Planungsamt | DF

LAGEPLAN  o.M.

 Bauverwaltung | K-H | R-GT

Räumlicher Geltungsbereich
des förmlich festgelegten
Sanierungsgebietes
" UNTERE  ALTSTADT II "

5. Änderung / Reduzierung
des förmlich festgelegten
Sanierungsgebietes
" UNTERE  ALTSTADT II "



Mitteilungsblatt 9

Herausgeber und verantwortlich 
für den redaktionellen Inhalt:  
Kreisstadt Tauberbischofsheim, 
vertreten durch die Bürger- 
meisterin Anette Schmidt,   
Marktplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim 
Tel.: 09341 803-0, Fax: 09341 803-89
www.tauberbischofsheim.de  
news@tauberbischofsheim.de 

Impressum Verlag:  
Fränkische Nachrichten  
Verlags-GmbH 
Schmiederstr. 19  
97941 Tauberbischofsheim  
Tel.: 0 93 41 83-0
Verantwortlich für Anzeigen:  
Peter Hellerbrand

Druck:   
StieberDruck GmbH 
Tauberstr. 35 - 41  
97922 Lauda-Königshofen

Bekanntmachung

Herausgabe:  
1. und 3. Mittwoch eines Monats
Redaktionsschluss:  
Dienstag, 22. März 2022
Redaktionsschluss Ortschaften: 
Dienstag, 22. März 2022 bei den  
Ortsvorstehern (bzw. örtlichen  
Redaktionen!)
Redaktionsschluss Veran- 
staltungskalender Mai 2022:  
Sonntag, 3. April 2022  
E-Mail: diana.schilling@ 
tauberbischofsheim.de

KREISSTADT TAUBERBISCHOFSHEIM 
Landkreis MAIN-TAUBER-KREIS

3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt  
Tauberbischofsheim über die Erhebung von  

Parkgebühren - Parkgebührensatzung – vom 23.02.2022 

Nach § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, 
sowie § 2 Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg und § 6a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes hat der 
Gemeinderat der Stadt Tauberbischofsheim am 23.02.2022 
folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung der Stadt Tauberbischofsheim über die Erhe-
bung von Parkgebühren vom 20.05.2015 in der Fassung 
vom 26.09.2017 wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Parkplatz

Tarif Höchst-
parkdauer

15 Min. 30 Min. 1 Std. jede 
weitere 
Stunde

Marktplatz
0,10 € 1,00 € 2,00 € ---- 1 Stunde

Samstag.:  90 Min. mit P-Scheibe frei,  
ab 91 Min Stunde. 2,00 €

hinter dem 
Rathaus 

gebührenfrei 1,00 € 2,00 € unbefristet

Landrats-
amt

gebührenfrei 1,00 € 1,00 € 2 Stunden

St.-Lioba-
Straße

gebührenfrei 1,00 € 1,00 € 2 Stunden

Sonnen-
platz

gebührenfrei 1,00 € 1,00 € unbefristet

Parkplatz Tarif

Pestalozziallee (neben REWE) bis 2 h frei, ab 3. Std. Tagespau-
schale 1,50 €

2. § 2 Absatz 3 wird gestrichen.

Artikel 2

Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Tau-
berbischofsheim über die Erhebung von Parkgebühren 
tritt am 01. April 2022 in Kraft.

Tauberbischofsheim, den 23.02.2022

Anette Schmidt
Bürgermeisterin

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim 
Zustandekommen dieser Rechtsverordnung wird nach  
§ 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Rechtsverord-
nung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Rechtsverordnung ver-
letzt worden sind.

Diese Veröffentlichungen dienen Ihrer Information. Die 
rechtswirksame öffentliche Bekanntmachung erfolgte 
auf der Homepage der Stadt Tauberbischofsheim im In-
ternet unter www.tauberbischofsheim.de.
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Die Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW GmbH 
und TenneT TSO GmbH planen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen den Bau der erdverlegten 
Gleichstrom-Verbindung SuedLink. Aktuell befindet 
sich SuedLink im Abschnitt E in Baden-Württemberg 
(zwischen Bundeslandgrenze Bayern/Baden-Würt-
temberg und Netzverknüpfungspunkt Großgartach) 
im Planfeststellungsverfahren. Die Bundesnetzagen-
tur hat hierzu den Untersuchungsrahmen nach § 20 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) fest-
gelegt. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens sind 
verschiedene Vorarbeiten, wie z. B. Untersuchungen 
zum Baugrund, zu archäologischen Denkmälern und 
zur Flora und Fauna notwendig. Diese dienen dazu, 
einen konkreten Leitungsverlauf zu finden, der die Be-
lange von Menschen, Natur und Umwelt bestmöglich 
berücksichtigt. Die geophysikalische Untersuchung 
dient der Ermittlung und Erweiterung unserer Daten-
grundlage mit Details, die wir für Planung und Abwä-
gung des konkreten Leitungsverlaufs von SuedLink be-
nötigen. Die gewonnenen Daten und deren fachliche 
Bewertung fließen in den Abwägungsprozess zur Fin-
dung des konkreten Leitungsverlaufs ein und sind Be-
standteil der sogenannten Unterlagen nach § 21 Netz-
ausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG). Erst mit der 
Einreichung dieser Unterlagen erfolgt der Vorschlag 
für einen konkreten Leitungsverlauf. Mit den geplan-
ten Untersuchungen ist keine Festlegung für einen 
Leitungsverlauf verbunden.  

Informationen zu den geophysikalischen Untersu-
chungen
Die nichtinvasiven (zerstörungsfreien) geophysikali-
schen Untersuchung werden mittels Geoseismik, Geo-
elektrik oder Georadar (Methodik je nach Lokalität und 
fachlicher Fragestellung) durchgeführt. Der Zugang 
zu den geophysikalischen Untersuchungsbereichen 
erfolgt durch Anfahrt (mit PKW bzw. Kleintransporter) 
entlang vordefinierter Straßen und Wege, sowie zu Fuß 
entlang der vorgegebenen Messbereiche. Die Mes-
sungen erfolgen linienhaft an möglichst gut zugäng-
lichen Bereichen mit geringstmöglicher Störung der 
Flächennutzung. Für die Durchführung der geophysi-
kalischen Untersuchungen sind, je nach Größe (Länge) 
der Untersuchungsbereiche, ein bis drei Tage Dauer zu 
erwarten. Mit den geophysikalischen Untersuchungen 
sind keine dauerhaften Eingriffe oder Installationen im 
Gelände bzw. Untergrund verbunden.

SuedLink: Ankündigung von geophysikalischen  
Untersuchungen in der Stadt Tauberbischofsheim 

Eventuelle Schäden
Durch die genannten Vorarbeiten werden im Regelfall 
keine Schäden verursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu 
Flurschäden kommen, werden diese durch TransnetBW 
GmbH bzw. durch die von ihr beauftragten Firmen zeitnah 
beseitigt oder entsprechend den gesetzlichen Regelun-
gen in § 44 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) an-
gemessen entschädigt.

Bekanntmachung und Termine
Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt 
sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) in Verbindung mit § 18 Absatz 5 NABEG. Mit dieser 
ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentümern 
und Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten mitgeteilt. Die 
Vorarbeiten erfolgen in der Stadt Tauberbischofsheim im 
Zeitraum von 05.04.2022 bis 31.08.2022.

Der zeitliche Ablauf der Vorarbeiten hängt von den örtlichen 
Gegebenheiten und wetterbedingten Bodenverhältnissen 
ab. Die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus der Flur-
stücksliste und den Planunterlagen. Diese liegen am Aus-
lageort der Stadt Tauberbischofsheim (Bauordnungsamt, 
Marktplatz 8, 97941 Tauberbischofsheim) zur öffentlichen 
Einsicht aus. Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht der aus-
gelegten Unterlagen nur nach telefonischer Anmeldung un-
ter Telefonnummer 09341 803-23 möglich ist. Bitte tragen Sie 
am Auslageort einen den aktuellen Coronabestimmungen 
entsprechenden Mund-Nase-Schutz. Mitarbeitende von 
TransnetBW GmbH oder von ihr beauftragte Firmen setzen 
sich mit den von den genannten Maßnahmen berührten Ei-
gentümern und Nutzungsberechtigten in Verbindung.

Kontakt für Rückfragen
Für Fragen und Mitteilungen zur Durchführung der bau-
vorbereitenden Maßnahmen stehen Mitarbeitende von 
TransnetBW GmbH zur Verfügung:

TransnetBW GmbH 
Tel.: 0800 380 470-1
E-Mail: suedlink@transnetbw.de

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und 
die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In 
den Zuständigkeitsbereich von TransnetBW fallen der südliche 
Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg.

Diese Veröffentlichungen dienen Ihrer Information. Die 
rechtswirksame öffentliche Bekanntmachung erfolgte auf 
der Homepage der Stadt Tauberbischofsheim im Internet 
unter www.tauberbischofsheim.de.
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Bus und Bahn statt Führerschein

Ab 65-Jährige, die freiwillig auf ihren 
Führerschein verzichten, erhalten die 
Karte ab 60 im Wert von 565,20 € ein-
malig ein Jahr lang kostenlos. Die Kar-
te ab 60 gilt ohne zeitliche Einschrän-
kung in allen Bussen, Straßenbahnen, 
Nahverkehrszügen (S-Bahn, Regional-
Bahn, RegionalExpress) und Ruftaxis 
im gesamten Verbundgebiet des Ver-
kehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

Autofahren wird mit zunehmendem Al-
ter unsicherer. Über ein Drittel der im 
Straßenverkehr tödlich verunglückten 
Verkehrsteilnehmenden sind 65 Jah-
re und älter. Sie nehmen damit einen 
überproportional hohen Anteil im Ver-
gleich zu ihrem Bevölkerungsanteil 
ein. Sofern sie bei einem Unfall ein 
Auto fahren, tragen sie in den meisten 
Fällen die Hauptschuld (2020: 68,7 Pro-
zent).

Gerade für ältere Menschen, die in 
Städten und Regionen mit einem gu-
ten und sehr guten Leistungsangebot 
öffentlicher Verkehrsmittel leben, und 
denen das Fahren eines PKW wegen 
nachlassender Seh- und Hörleistung 
oder anderer körperlicher Mobili-
tätseinschränkungen immer schwerer 
fällt, soll das kostenlose Karte ab 60 
Abo ein Anreiz sein, auf den Führer-
schein zu verzichten.

Mehr Verkehrssicherheit ist ein Aspekt 
des Projekts. Außerdem geht es bei 
dem vom Verkehrsministerium initiier-
ten und mitfinanzierten Projekts dar-

um, ab Seniorinnen und Senioren den 
Zugang zu öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erleichtern. „Es braucht keinen 
Führerschein, um mobil zu sein. Für 
viele Regionen Baden-Württembergs 
gilt, dass Ziele mit Bus und Bahn gut 
erreichbar sind. Viele Alltagswege sind 
zu Fuß und mit dem Fahrrad möglich. 
Wer kein Auto besitzt, spart auch Geld 
und fährt mit Jahresabo und gelegent-
lichen Taxifahrten noch günstiger“, so 
Verkehrsminister Winfried Hermann 
anlässlich der Vorstellung des Projek-
tes im November 2021.

Am Projekt „Bus und Bahn statt Führer-
schein“ teilnehmen kann, wer 

•   seinen Erstwohnsitz im Main-Tau-
ber-Kreis hat, 

•  mindestens 65 Jahre alt ist oder 
•   mindestens 60 Jahre alt ist und eine 

Rente bezieht und freiwillig auf die 
Fahrerlaubnis verzichtet.

So erhalten Sie einmalig das kosten-
lose Karte ab 60 Jahresabo: Geben 
Sie Ihren Führerschein bei der zu-
ständigen Fahrerlaubnisbehörde ab. 
Schicken Sie eine Kopie der dort un-
terzeichneten Verzichtserklärung auf 
die Fahrerlaubnis zusammen mit dem 
Aktionsbestellschein für die Karte ab 
60 an eins der auf dem Bestellschein 
angegebenen Verkehrsunternehmen. 
Den Aktionsbestellschein und weitere 
Informationen zum Projekt gibt‘s unter 
www.vrn.de.

Bestellung von  
Brennholz lang aus  

dem Stadtwald  
Tauberbischofsheim

Das Forstrevier Tauberbischofsheim 
nimmt verbindliche Vorbestellungen 
für Brennholz lang entgegen.

Die Preise für Brennholz lang wurden 
durch das Forstamt wie folgt festge-
legt:
Holzart Buche/Hainbuche/Ahorn/
Esche 57 Euro/fm, beim Kauf von we-
niger als 10 fm 59 Euro/fm.
Holzarten Eiche, Kirsche 49 Euro/fm, 
beim Kauf von weniger als 10 fm 51 
Euro/fm.

Eine Vorbestellung bestimmter Hart-
holzarten ist nicht möglich.

Nadelholz und Weichlaubholz in lan-
ger Form wird für 42 Euro/fm angebo-
ten, beim Kauf von weniger als 10 fm 
45 Euro/fm.

Alle Preise sind inklusive Mehrwert-
steuer.

Das vorbestellte Holz wird im Laufe des 
Winters, und soweit möglich, wohnort-
nah an einem Waldweg im Stadtwald 
Tauberbischofsheim bereitgestellt. 
Die Termine der Flächenlosverstei-
gerungen werden jeweils im Amts-
blatt und der Tagespresse bekannt 
gegeben. Bestellungen von Brenn-
holz lang und Flächenlosen nimmt 
das Forstrevier Tauberbischofsheim, 
Förster Jochen Hellmuth über Telefon  
09346 929217, Handy 0175 2607684 
oder per E-Mail an jochen.hellmuth@
main-tauber-kreis.de oder Försterin 
Selina Utz über Handy 0175 1835280, 
Telefon 09341 825217 oder per Email an  
selina.utz@main-tauber-kreis.de ent-
gegen.
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Wolf E. Rahlfs wird neuer Intendant der Badischen Landesbühne Bruchsal – 
Nachfolger von Carsten Ramm

Wolf E. Rahlfs ist zum neuen Intendan-
ten der Badische Landesbühne Bruch-
sal (BLB) gewählt worden. Dafür hat 
sich die Mitgliederversammlung aus 
Vertretungen der 20 Mitgliedskommu-
nen und -landkreisen sowie Vertre-
tungen des Landes am Donnerstag 
(3. März) einstimmig ausgesprochen. 
Rahlfs übernimmt die künstlerische 
Leitung der BLB zum 1. August 2023. Er 
folgt auf Carsten Ramm, der seit 1998 
die Landesbühne in dieser Position 
führt und im kommenden Jahr in den 
Ruhestand geht.

„Carsten Ramm danke ich für jetzt fast 
25 Jahre erfolgreiches Engagement für 
die BLB. Ich bin mir sicher, dass Wolf 
E. Rahlfs die Qualität und Program-
matik fortführen und weiterentwickeln 
wird, auch um eine immer diverser 
werdende Gesellschaft für das Theater 
zu begeistern“, sagte Petra Olschows-
ki, Staatssekretärin im Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst. 
„Die Landesbühnen ermöglichen au-
ßerhalb der Metropolen die Begeg-
nung mit Theater in all seinen Spiel-
formen und stärken so die Teilhabe an 
Kultur.“

„Mit dieser frühzeitigen Entscheidung 
für eine Person wollen wir das hohe 
künstlerische Niveau des Theaters si-
cherstellen, fortführen und für die Zu-
kunft ausrichten“, so die Vorsitzende 
der Landesbühne, Oberbürgermeis-
terin Cornelia Petzold-Schick. „Ich bin 
sicher, dass wir mit dem neuen In-
tendanten die kulturelle Marke BLB in 
diesem Sinne festigen können. Zumal 
Wolf E. Rahlfs sowohl die Landesbühne 
mit ihrem Flächenauftrag, die Sitzstadt 
Bruchsal und die Mitglieds-gemeinden 
der BLB mit ihren unterschiedlichen Be-
dürfnissen und Anforderungen kennt.“

Der Entscheidung zu Wolf E. Rahlfs 
als neuen Intendanten ab der Spielzeit 
2023/2024 fiel in einem Auswahlver-
fahren durch den BLB-Vorstand unter 
fachlicher externer Begleitung aus ei-
ner Reihe von starken Bewerbungen. 
Letztlich hat der künftige Intendant 
mit seinen Vorstellungen zur Zukunft 
der BLB und seinen Erfahrungen in 
der Leitung eines Theaters überzeugt. 
Sein grundsätzliches Theaterverständ-
nis beschreibt Wolf E. Rahlfs selbst als 
„gegenwartsbezogen, inklusiv und der 
Vielfalt verpflichtet“.

Zur Person: Wolf E. Rahlfs

Wolf E. Rahlfs ist in Bruchsal kein Un-
bekannter. Bereits in den Jahren 2003 
und 2006 war er als Schauspieler bei 
der BLB engagiert und blieb dem The-
ater als freiberuflicher Regisseur und 
Darsteller bis 2018 kontinuierlich ver-
bunden. Zahlreiche Produktionen mit 
seiner Beteiligung fallen in diese Zeit.

Neben Engagements u.a. am Theater 
Koblenz, den Schauspielbühnen Stutt-
gart, dem Grenzlandtheater Aachen 
sowie dem Deutschen Staatstheater 
Temeswar in Rumänien war die BLB 
für ihn, wie er selber sagt, die wichtigs-
te Theaterstation. Zur Spielzeit 2018/19 
ging Rahlfs als Geschäftsführender 
Intendant an das Theater der Altmark 
(TdA) – Landestheater Sachsen-Anhalt 
Nord in Stendal, einer auch mit dem 
Auftrag eines Flächentheaters mit der 
BLB vergleichbaren Bühne.

Die Landesbühne Bruchsal

Die Badische Landesbühne Bruchsal ist 
eine von drei Landesbühnen in Baden-
Württemberg. Sie ermöglicht ein viel-
fältiges und hochwertiges Angebot von 
Kunst und Kultur im ländlichen Raum. 
Die Badische Landesbühne Bruchsal 
trägt ebenso wie die beiden anderen 
Landesbühnen (die Württembergische 
Landesbühne Esslingen und das Lan-
destheater Württemberg-Hohenzollern 
Tübingen Reutlingen) dazu bei, dass 
es überall im Land Theaterangebote 
gibt. Sie bietet an ihrem Standort in 
Bruchsal und an den verschiedenen 
Gastspielorten in der Region ein breites  
Spektrum von Inszenierungskonzep-
ten. Die Spielpläne pflegen gleicher-
maßen das zeitgenössische und das 
klassische Drama. Mit einer eigenen 
Sparte des Kinder- und Jugendthea-
ters rundet die Badische Landesbühne 
ihr theaterpädagogisches Angebot ab 
und leistet so kulturelle Basisarbeit im 
ganzen Land.

Wegen ihrer besonderen Aufgaben-
stellung werden die drei Landestheater 
mit rund 70 Prozent des Gesamtbud-
gets vom Land finanziert. Die verblei-
benden 30 Prozent werden von kom-
munaler Seite aufgebracht.

Dr. Achim Brötel, Wolf E. Rahlfs, Cornelia Petzold-Schick, Felix Stirner
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SAMSTAG, 19. MÄRZ

Altmetallsammlung zugunsten der 
Grundschule Distelhausen
Elternbeirat der Erich-Kästner-
Grundschule Distelhausen
Es können Altmetalle aller Art (kein 
Elektroschrott) abgegeben werden
9 bis 12 Uhr, Container an der 
Grundschule Distelhausen, Flieder-
straße 9

SONNTAG, 27. MÄRZ

Frühlingsmarkt mit verkaufsoffe-
nem Sonntag und Krämermarkt
Stadt Tauberbischofsheim und 
Wirtschaftsforum Pro Tauberbi-
schofsheim

März 2022
13 bis 18 Uhr, Marktplatz und 
Stadtgebiet Tauberbischofsheim

Tierschutzboutique geöffnet
Tierschutzverein  
Tauberbischofsheim e. V.
13 bis 18 Uhr, Hauptstraße 20

Schlosskonzert – „Kurpfälzisches 
Kammerorchester Mannheim“
Stadt Tauberbischofsheim 
3G-Regel, Maskenpflicht, Testmöglich-
kit im Foyer.
Kartenvorverkauf: Tourist-Information, 
Marktplatz 8, Tel. 09341-803-33
20 Uhr, Stadthalle, Vitryallee 7

Was muss ich als Existenzgründer 
und Betriebsübernehmer im Hand-
werk alles beachten und wie erstelle 
ich ein überzeugendes Unterneh-
menskonzept? Diese Fragen beant-
worten die Unternehmensberater 
der Handwerkskammer Heilbronn-
Franken bei den Gründer-Work-
shops. 

Der nächste Workshop findet On-
line am 24. März statt. Durchgeführt 
wird er von Christina Bauer, Unter-
nehmensberaterin und Leiterin der 
Außenstelle der Handwerkskammer 
in Schwäbisch Hall. Der zweistündi-
ge Workshop ist kostenfrei und be-
ginnt um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist 
erforderlich, die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt.

Anmeldung: Christina Bauer, Hand-
werkskammer Heilbronn-Franken, 
Telefon: 0791 97107-12, E-Mail: Chris-
tina.Bauer@hwk-heilbronn.de und 
www.hwk-heilbronn.de/Termine.

Wer kennt das nicht: Man war mal 
wieder viel zu nett und ärgert sich 
im Nachhinein darüber. Wer immer 
gefällig ist wird schnell ausgenutzt. 
Im Seminar mit der Businesstraine-
rin Anna-Daniela Pickel erfahren die 
Teilnehmenden, welche Haltungen 
so ein Verhalten begünstigen und 
wie man sich ihrer entledigen kann. 
Wem es schwer fällt selbstbewusst 
„Nein“ zu sagen, wer sich schnell 
einschüchtern lässt oder alles per-
sönlich nimmt, ist in diesem Seminar 
genau richtig. Die Teilnehmenden 
lernen „Nein“ zu sagen, Konfrontatio-
nen auszuhalten und selbstbewusst 
die eigene Meinung zu vertreten.

Die Veranstaltung findet am Montag, 
21. März, von 18 bis 20 Uhr statt. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, daher ist eine 

Online-Workshop  
für Existenzgründer  

am 24. März 

Veranstaltungsserie „BiZ und Donna“ für  
Berufsrückkehrende – Selbstbewusst „Nein“  

sagen im Berufsleben, online am 21. März Abfuhrtermine  
gelbe Säcke

Dienstag, 29. März:  
Tauberbischofsheim I und II – 
links und rechts der Tauber
Mittwoch, 30. März:  
Dienstadt, Dittwar,  
Hof Steinbach,  
Impfingen, Dittigheim

Abfuhrtermine  
Altpapier

Dienstag, 29. März:  
Tauberbischofsheim I - links der 
Tauber, Dienstadt, Dittwar, 
Hof Steinbach
Mittwoch, 30. März:  
Tauberbischofsheim II – rechts 
der Tauber, Impfingen,  
Dittigheim

Anmeldung erforderlich per E-Mail an 
Schwaebischhall.BCA@arbeitsagentur.
de  oder telefonisch bei Susanne Ehr-
mann (0791 9758 321). 

Die Veranstaltung findet online mit 
einem kostenlosen, gut zu bedienen-
den Tool statt. Die Teilnehmenden be-
nötigen ein internetfähiges Endgerät 
(Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). 
Die Einwahldaten zum Portal werden 
vorab per E-Mail zugeschickt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe BiZ & Donna statt. 
Zielgruppe sind Menschen, die sich 
beruflich orientieren wollen oder einen 
(Wieder-) Einstieg in den Beruf planen. 
Veranstalterinnen sind die Agentur 
für Arbeit Schwäbisch-Hall Tauberbi-
schofsheim und die Kontaktstelle Frau 
und Beruf Heilbronn-Franken.
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 „Hey chill mal, ich mach was ich will“ 
Seminar für Eltern mit Kindern in der Pubertät 

Die Erziehungs- und Familienbera-
tungsstelle des Caritasverbandes im 
Tauberkreis e. V. bietet einen Eltern-
abend zu Erziehungsfragen an. Der 
Abend wendet sich an Eltern von Kin-
dern zwischen 11 und 15 Jahren, wel-
che alltägliche Eltern-Kind-Konflikte, 
Machtkämpfe und Erziehungspro-
bleme mit ihren Kindern zu Genüge 
kennen und sich fragen, ob es nicht 
auch ein entspanntes Miteinander 
geben kann. Der Kurs vermittelt den 
Eltern einen Überblick über Kennt-
nisse und Fähigkeiten von Kindern 
und deren Entwicklungsaufgaben 
im Alter von 11 - 15 Jahren. Er gibt 
einen Einblick über die Veränderun-
gen bei Kindern in der Pubertät und 

Fortbildung für  
Vereinsmitglieder

gleichzeitig Tipps, wie Eltern mit die-
sen besonderen Herausforderungen, 
wie z.B. Abgrenzung, Medienkonsum, 
schulische Probleme etc. gut umgehen 
können. Ziel des Elternabends ist es, 
ein offenes Verhältnis zu den Kindern 
bekommen, das gegenseitige Ach-
tung und Verständnis ermöglicht. Das 
Elterntraining findet am Freitag, den 
25. März von 17 bis ca. 20 Uhr im Ca-
ritasverband, Schlossplatz 6, in Tauber-
bischofsheim durch Bernhard Bopp, 
Leiter der Erziehungsberatungsstelle 
statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und 
wird über das Projekt Stärke finanziert. 
Anmeldung und Information: Tel.: 09341 
9220-1025, beraten@caritas-tbb.de

Nach zwei Jahren Corona-Pause 
ist es endlich wieder soweit: Vom  
29. April – 9. September 2022 er-
wartet euch die Ferienfreizeit der KjG 
St. Bonifatius. Vor euch liegen 12 ac-
tionreiche und abwechslungsreiche 
Tage voller Spiel, Spaß und Gemein-
schaft. Dieses Jahr werden wir die 
Zeit gemeinsam mit einem 7-köpfi-
gen Team ausgebildeter Gruppen-
leiter und einem hochmotivierten 
Küchenteam im Freizeithaus Engel 
in Rheinböllen am Hunsrück verbrin-
gen. Das Haus bietet nicht nur einen 
großen Innenhof, ein Wiesengelände 
und eine Lagerfeuerstelle, sondern 
auch eine große Anzahl an Möglich-
keiten für Tagesausflüge in die Um-
gebung. Wenn Du also zwischen 9 
und 14 Jahren alt bist und Lust auf 
eine geniale Zeit voller Spiele, neuer 
Freundschaften und unvergesslicher 
Erlebnisse hast, melde dich doch di-
rekt an. Die Anmeldebögen findet ihr 
auf unserer Homepage www.freizeit.
kjg-tbb.de. 

Wir können es kaum noch erwarten 
und freuen uns jetzt schon auf den 
Sommer mit euch!

Euer Freizeitteam 2022

Die Mitglieder des Vereins Nach-
barschaftshilfe treffen sich am Frei-
tag, 25. März, um 18 Uhr in den 
Seminarräumen am Wört 1. In der 
anschließenden Fortbildung geht 
es um "richtige Ernährung im Alter". 
Referentin ist die Oecotrophologin 
Christiane Arpke. Anmeldung ist bis 
21. März im Büro notwendig unter 
Tel.: 09341 8599654. Es gelten die ak-
tuellen Corona-Regeln.

Die Corona bedingten Turbulenzen 
haben auch den Turnus der Tauber-
bischofsheimer Schlosskonzerte in 
Unordnung gebracht. Umso erfreu-
licher ist es, dass für das nächste 
Konzert am Sonntag, 27. März um 
20 Uhr die Rückkehr in die Stadthalle 
geplant ist. Dort erwartet die Zuhörer 
das Kurpfälzische Kammerorchester 
Mannheim. Seit seiner Gründung vor 
mehr als einem halben Jahrhundert 
hat sich dieses Ensemble zu einem 
der renommiertesten seiner Art eta-
bliert. Das Programm bringt Werke 
der Romantik, die nach dem Naturell  
ihrer Schöpfer und deren geographi-
scher Herkunft die Vielfalt der Musik 
in dieser Epoche hörbar werden las-
sen. Das Violinkonzert D-Moll von Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy mit dem 
vielversprechenden jungen Geiger 
Paul Erb ist ein Jugendwerk des 
norddeutschen Meisters und Tho-
maskantors. Edward Elgars Strei-

Das Kurpfälzische Kammerorchester Mannheim 
gastiert am 27. März in der Stadthalle

cherserenade ist eines der bekanntes-
ten Orchesterwerke in England und ihr 
Mittelsatz ist unter dem populären Titel 
„Land of Hope and Glory“ zur inoffiziel-
len Nationalhymne des Vereinigten Kö-
nigreichs geworden. Asger Hamerik ge-
nießt in seiner Heimat Dänemark große 
Bekanntheit und Ansehen. Seine Sym-
phonie Spirituelle rundet den Abend ab.

Aufgrund der anhaltenden Corona-
Pandemie wird das Konzert unter Ein-
haltung der 3G-Regel sowie der jeweils 
gültigen Coronaverordnung stattfinden. 
Zutritt zu den Konzerten erhalten nur 
Personen, die einen Impf-, Genesenen-, 
oder einen aktuellen Testnachweis vor-
zeigen können. Eine Teststation wird in 
der Stadthalle zur Verfügung gestellt. 
Karten sind in der Tourist-Information 
erhältlich. Bei Fragen hilft Ihnen Diana 
Schilling unter 09341 803 33 gerne wei-
ter.

Sommerferien mit der 
KjG St. Bonifatius 
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Der Förderverein der Grundschule am 
Schloss veranstaltet einen Fahrradba-
sar auf dem Parkplatz der Sparkasse. 

Alle Interessierten, Suchenden und 
Verkaufswilligen können hier Fahrrä-
der, Roller, andere Fahrzeuge sowie 
Fahrradsitze und -Anhänger verkaufen 
oder erwerben.

Warenannahme ist von 11 bis 12 Uhr, 
der Verkauf findet von 12 bis 16 Uhr 
statt. Pro Kunde wird eine Annahme-
gebühr von 2 Euro erhoben. 15% des 
Verkaufserlöses, sowie nicht abgehol-
te Ware und Geld, gehen an den För-
derverein und ermöglichen konkre-
te Unterstützung und Förderung der 
Schüler*innen. 12 bis 16 Uhr, Verkauf 
auf dem Parkdeck der Sparkasse

11 bis 18 Uhr  
Krämermarkt auf dem Marktplatz

11 bis 18 Uhr 
Großer Flohmarkt auf dem  
Wörtplatz

11 bis 12 Uhr 
Fahrradbasar: Warenannahme  
auf dem Parkdeck Sparkasse 

12 bis 16 Uhr  
Fahrradbasar des Fördervereins 
Grundschule am Schloss

13 bis 18 Uhr  
Die Geschäfte haben geöffnet

13 bis 18 Uhr 
Tierschutzboutique vom Tier-
schutzverein geöffnet, Hauptstr. 20

14.30 Uhr 
Kinderstadtführung – Treffpunkt  
Rathaus – Anmeldung Tourist-Info

Sonntag, 27. März
Fahrradbasar auf dem Parkdeck der Sparkasse

Programmübersicht 
Frühlingsmarkt 

Der Frühling kommt, die Sonne 
lacht – es ist mal wieder Zeit nach 
der Corona-Pause Sport zu treiben 
und sich etwas Gutes zu tun. Dann 
komme am Samstag, 2. April von 
9 bis 12.30 Uhr in die Sporthalle 
am Wört. Die Turnabteilung des 
TSV Tauberbischofsheim lädt herz-
lich zu ihrem kostenfreien Gymwelt 
Special „Frühlingsworkout“ ein. In 
10 verschiedenen Workshops brin-

„Frühlingsworkout“ – Aktiv, dynamisch,  
auspowernd

gen dich Topreferenten zum Schwit-
zen und Gutfühlen! Freue dich auf Pi-
lates, HIIT, Dance, Crosstraining und 
vieles mehr. Nähere Informationen un-
ter www.tsv-tbb-turnen.de oder unter 
09341 600204.

für die Ausgabe am  
Freitag, 1. April 2022

Tauberbischofs-
heim aktuell
ist am Dienstag,  

22. März 2022, 17 Uhr.

ANZEIGENSCHLUSS

Wir kaufen  

Wohnmobile +  
Wohnwagen

03944-36160 | www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter am  

Wasserturm
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Dittigheim Hochhausen
Jahreshauptversammlung TV Dittigheim e. V. am 8. April
Die Jahreshauptversammlung des TV Dittigheim e. V. findet 
am Freitag, 8. April, um 20 Uhr in der Turnhalle Dittigheim 
statt. Neben den Geschäftsberichten stehen auch Neuwahlen 
in der Vorstandschaft auf dem Programm.  Die Mitglieder und 
Interessenten sind hierzu eingeladen. Anträge sind bis zum  
1. April an den Vorstand zu richten.

Räucherforellenessen in die Turnhalle Dittigheim
Die Angelabteilung des TV Dittigheim lädt am Karfreitag,  
15. April, ab 16 Uhr wieder zum traditionellen Räucherforellen-
essen in die Turnhalle Dittigheim ein. Anmeldungen und Be-
stellungen bitte bis 6. April an Dieter Wagner, Tel.: 09341 4221.

Hundebesitzer Spielplatz Dittigheim
In letzter Zeit wurde vermehrt festgestellt, dass der Spielplatz-
bereich in Dittigheim u.a. auch mit Hunden aufgesucht wird.
Es wird darum gebeten, dies aus Rücksicht für die Kinder zu 
unterlassen.
 
Privatwaldbesitzer
Aufgrund der Unwetterlagen werden die Privatwaldbesitzer ge-
beten, nach ihren Grundstücken zu sehen und die öffentlichen 
Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume zu beseitigen. 

JHV Verein Obst- und Gartenbau, Landschaft u. Heimat-
pflege Hochhausen e. V.
Die Jahreshauptversammlung des Vereins für Obst- und 
Gartenbau, Landschaft und Heimatpflege Hochhausen e. V. 
wird wegen der Corona-Pandemie auf Freitag, 8. Juli, ver-
schoben.

Jahreshauptversammlung des Musikvereins Hochhau-
sen e. V.
Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Hochhau-
sen findet am Sonntag, 27. März, um 19.30 Uhr im örtlichen 
Feuerwehrgerätehaus statt. Hierzu sind alle aktiven und 
passiven Mitglieder sowie interessierte Gäste herzlich ein-
geladen. Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 23. März 
schriftlich an den Vorstand zu richten. Die Versammlung fin-
det unter den dann gültigen Corona-Bestimmungen statt.

Ich bin für Sie da, wenn Sie mich brauchen.

für Tauberbischofsheim und Umgebung.

Wellenbergstraße 2, 97941 Tauberbischofsheim

birgitbartsch@t-online.de   www.birgitbartsch.de

Ihr Bestattungshaus Birgit Bartsch

(   0 93 41 / 84 81 98

Giebelstadt

          

Pulverbeschichten, Glanzdrehen, Sandstrahlen, 

Hochglanzverdichten, Chemisch Entlacken, 

Thermisch Entlacken

Wir suchen dich (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams

Dein Aufgabengebiet wäre vielseitig und abwechslungsreich.
Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen welches bereits über 20 Jahre im Bereich
Pulverbeschichtung und Sandstrahlen von Großteilen tätig ist.
Ebenfalls die Bearbeitung und Instandsetzung von Felgen. 
Vom Entlacken bis hin zum Hochglanzverdichten oder bearbeiten mittels  
CNC Drehmaschine.

Über eine Bewerbung würden wir uns freuen

Wir suchen für die Wasser-
gymnastik TBB Fechtzentrum 
einen

Do. ab 18:30 Uhr
Rettungsschwimmerschein ist 
nicht erforderlich.

Tel. 0 93 41 / 84 60 68 
g.lakeit-schneider@rheuma-
liga-bw.de

Therapeut/Sport- 
o. Gymnastiklehrer


